
 
 
 
 

  

Primarschule Räumli 
Kindergarten Eichhalde, Neumatte und Räumli 

 

 
 
Schulordnung Primarschule Räumli 
Wir begegnen uns mit Freundlichkeit, Achtung und Toleranz und schaffen dadurch eine Atmo-
sphäre des Vertrauens. 
 
Allgemeines 

o Die Kinder dürfen das Schulhausareal am Morgen nicht vor 7.10 Uhr betreten. 
o Von 12.00 – 13.00 Uhr sind, mit Ausnahme der Tagesschule, keine Kinder auf dem Schul-

hausgelände anzutreffen. 
o Während der Unterrichtszeit (Lektionen und Pausen) verlässt niemand ohne Bewilligung 

einer Lehrkraft das Schulareal. 
o Zu den Einrichtungen und zum Material tragen alle Sorge. Das Schulmaterial wird im 

Schulsack, im Rucksack, ... nach Hause und in die Schule genommen. Für Beschädigun-
gen haften die Verursacher. 

o Private elektronische Geräte sind in den Schulgebäuden und zu Schulzeiten auf dem ge-
samten Schulareal weder sicht- noch hörbar. Das WLan ist deaktiviert. 
- Für Unterrichtszwecke oder in speziellen Situationen kann eine Lehrperson Ausnahmen 

bewilligen.  
- Fotografieren und Filmen sind ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrperson aus 

Gründen des Persönlichkeitsschutzes auf dem ganzen Schulreal strikt verboten.  
- Die Schülerinnen und Schüler sind selber für ihre privaten elektronischen Geräte ver-

antwortlich. Die Schule übernimmt keine Haftung bei Diebstahl und Beschädigung. 
Diese Regelung gilt auch während den Betreuungszeiten in der Tagesschule.  

- Mögliche Massnahmen: • Bei einer Missachtung dieser Regelung wird das Gerät von 
der Lehrperson eingezogen und nach Schulschluss wieder ausgehändigt. • Bei wie-
derholten Regelverstössen erfolgt ein Elternkontakt, bei welchem die Erlaubnis zum 
Einzug des Geräts für eine Woche bzw. einen Monat eingeholt wird. • Ohne nachhal-
tige Verbesserung oder bei fehlender Kooperation der Erziehungsberechtigten wird 
die Schulleitung einbezogen, welche weitere situativ angepasste Massnahmen ver-
fügt. 

o Waffen und waffenähnliche Gegenstände (Spielzeugwaffen, Taschenmesser usw.) ge-
hören nicht ins Schulhaus und auf das Schulareal. Sie werden von den Lehrkräften in 
Verwahrung genommen und müssen von den Eltern abgeholt werden. 

o Im Schulhaus und auf dem Pausenareal ist das Rauchen verboten. 
 
Im Schulhaus 

o Die Schülerinnen und Schüler kommen nach dem ersten Läuten ins Schulhaus. Ausnah-
men: Sonderbewilligungen durch die Lehrkräfte. 

o Rollschuhe und Skateboards werden beim Betreten des Schulhauses im Eingangsbereich 
deponiert. 

o Alle Kinder tragen Hausschuhe. 
o Während der Unterrichtszeiten verhalten sich die Schülerinnen und Schüler in den Korri-

doren ruhig. Im Schulhaus wird nicht herumgerannt. 
o In der kleinen Pause dürfen sich die Kinder im Schulzimmer oder im Gang aufhalten. Die 

Treppe ist kein Spielplatz. Ballspiele sind nicht erlaubt. 
o Der Veloraum wird nur betreten, um das Trottinett einzustellen oder zu holen. 

 
Auf dem Pausenplatz 

o Die grosse Pause verbringen alle Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenplatzareal. 
o Für die Benützung des Fussballplatzes gelten die montierten Schilder des Hauswarts. 



 
 
 
 

  

 

o Für ausgeliehenes Spielmaterial sind die Kinder während der ganzen Pause verantwort-
lich. 

o Schneeballfreie Zonen 
 Zugang und Eingangsbereich Primarschule   
 Weg bis zum Turnhalleneingang 
 die beiden Plätze mit den Spielgeräten 

 
 

Spiez, im Oktober 2022 
 
 
 
Wir haben die Schulhausordnung zur Kenntnis genommen. 
 
Bitte den Talon bis Montag, 31. Oktober 2022, der Klassenlehrkraft abge-
ben! 
 
Name des Kindes: 

................................................................................................................................  

Unterschrift des Kindes: 

................................................................................................................... 

Unterschrift Eltern: 

............................................................................................................................ 

 
 


